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Bericht 
des Verkehrsausschusses 

über die Regierungsvorlage (86 der Beilagen): Kooperationsabkommen über ein globales 
ziviles Satellitennavigationssystem (GNSS) zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
ihren Mitgliedsstaaten sowie dem Königreich Marokko 

Das zivile Satellitennavigationsprogramm GALILEO ist als globales System zu sehen. Die internationale 
Zusammenarbeit ist daher ein wesentliches Element, um aus dem GALILEO Programm maximalen Nut-
zen zu ziehen. Die Zusammenarbeit mit Drittstaaten wird eine Vertiefung des europäischen und österrei-
chischen Know-hows ermöglichen, aber auch die Risiken des Programms verringern. 
Das Abkommen ist am 12. Dezember 2006 in Brüssel unterzeichnet worden. Da das Abkommen sowohl 
Angelegenheiten im Kompetenzbereich der Gemeinschaft als auch der Mitgliedstaaten regelt, war es als 
gemischtes Abkommen zu schließen und bedarf daher der Genehmigung sowohl durch die Europäische 
Gemeinschaft als auch durch alle Mitgliedstaaten. 
Mit der Ratifikation dieses Kooperationsabkommens wird die Zusammenarbeit zwischen der Europäi-
schen Gemeinschaft, sowie ihrer Mitgliedstaaten und dem Königreich Marokko auf dem Gebiet eines 
globalen zivilen Satellitennavigationssystems ermöglicht. 
 
Das Kooperationsabkommen über ein globales ziviles Satellitennavigationssystem (GNSS) – Galileo 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten und dem Königreich Marokko ist 
gesetzesändernd bzw. gesetzesergänzend und bedarf daher der Genehmigung durch den Nationalrat ge-
mäß Art. 50 Abs. 1 B-VG. Es enthält keine verfassungsändernden bzw. verfassungsergänzenden Bestim-
mungen und hat nicht politischen Charakter. Es ist der unmittelbaren Anwendbarkeit im innerstaatlichen 
Rechtsbereich zugänglich, sodass eine Erlassung von Gesetzen gemäß Art. 50 Abs. 2 B-VG nicht erfor-
derlich ist. Da durch das Abkommen keine Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches der 
Länder geregelt werden, bedarf es keiner Zustimmung des Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 1 zweiter Satz 
B-VG. 
 
Der Staatsvertrag ist in deutscher, dänischer, englischer, estnischer, finnischer, französischer, griechi-
scher, italienischer, lettischer, litauischer, maltesischer, niederländischer, polnischer, portugiesischer, 
schwedischer, slowakischer, slowenischer, spanischer, tschechischer, ungarischer und arabischer Sprache 
abgefasst, wobei jeder Text gleichermaßen authentisch ist. 
Hinsichtlich der Kundmachung des Staatsvertrages hat die Bundesregierung dem Nationalrat vorgeschla-
gen, gemäß Art. 49 Abs. 2 B-VG zu beschließen, dass die dänische, englische, estnische, finnische, fran-
zösische, griechische, italienische, lettische, litauische, maltesische, niederländische, polnische, portugie-
sische, schwedische, slowakische, slowenische, spanische, tschechische, ungarische und arabische 
Sprachfassung dadurch kundzumachen sind, dass sie zur öffentlichen Einsichtnahme im Bundesministeri-
um für Verkehr, Innovation und Technologie aufliegen. 
 
Der Verkehrsausschuss hat den gegenständlichen Staatsvertrag in seiner Sitzung am 21. Juni 2007 in 
Verhandlung genommen.  
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Bei der Abstimmung wurde einstimmig beschlossen, dem Hohen Haus die Genehmigung des Abschlus-
ses dieses Staatsvertrages zu empfehlen. 
 
Der Verkehrsausschuss vertritt weiters einstimmig die Auffassung, dass die Bestimmungen des Staatsver-
trages zur unmittelbaren Anwendung im innerstaatlichen Bereich ausreichend determiniert sind, sodass 
sich eine Beschlussfassung des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 2 B-VG zur Erfüllung des Staatsvertra-
ges erübrigt. 
 
Ebenso wurde einstimmig beschlossen, dass die dänische, englische, estnische, finnische, französische, 
griechische, italienische, lettische, litauische, maltesische, niederländische, polnische, portugiesische, 
schwedische, slowakische, slowenische, spanische, tschechische, ungarische und arabische Sprachfassung 
dieses Staatsvertrages gemäß Art. 49 Abs. 2 B-VG dadurch kundzumachen sind, dass sie zur öffentlichen 
Einsichtnahme im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie aufliegen. 
 
Als Berichterstatter für das Plenum wurde Abgeordneter Anton Heinzl gewählt. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Verkehrsausschuss somit den Antrag, der Nationalrat wolle 
beschließen: 
1. Der Abschluss des Staatsvertrages: Kooperationsabkommen über ein globales ziviles Satellitennavi-

gationssystem (GNSS) zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedsstaaten und 
dem Königreich Marokko (86 der Beilagen) wird genehmigt. 

2. Die dänische, englische, estnische, finnische, französische, griechische, italienische, lettische, litaui-
sche, maltesische, niederländische, polnische, portugiesische, schwedische, slowakische, sloweni-
sche, spanische, tschechische, ungarische und arabische Sprachfassung dieses Staatsvertrages sind 
gemäß Art. 49 Abs. 2 B-VG dadurch kundzumachen, dass sie zur öffentlichen Einsichtnahme im 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie aufliegen. 

Wien, 2007 06 21 

 Anton Heinzl Kurt Eder 
 Berichterstatter Obmann 


